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Der BGH soll künftig in bestimmten Fällen ein Leitentscheidungsverfahren durchführen können, um Zivilgerichte in Massen-

verfahren zu entlasten (vgl. hib-Meldung Nr. 799 vom 27.10.2023). Dazu hat die Bundesregierung den „Entwurf eines Gesetzes

zur Einführung eines Leitentscheidungsverfahrens beim Bundesgerichtshof“ (BT-Drs. 20/8762) vorgelegt. Das Verfahren solle

in den Fällen greifen, in denen eine Revision am BGH zurückgezogen oder ein Vergleich erzielt wird und somit eine höchst-

richterliche Entscheidung ausbleibt. „Ohne eine höchstrichterliche Klärung bleiben die Instanzgerichte jedoch immer wieder

mit neuen Verfahren zu gleichgelagerten Sachverhalten belastet“, führte die Bundesregierung an. Wie bisher solle es dem

BGH möglich sein, aus den dem Gericht vorgelegten Verfahren ein geeignetes Verfahren auszuwählen, das ein möglichst brei-

tes Spektrum an offenen Rechtsfragen bietet. Anders als bisher solle der BGH über die Rechtsfragen in Form der Leitentschei-

dung auch dann entscheiden, „wenn die Parteien die Revision zurücknehmen oder sich das Revisionsverfahren auf andere

Weise erledigt.“ Der Bundesrat stehe dem Vorhaben skeptisch gegenüber. In ihrer Stellungnahme teile die Länderkammer die

Auffassung der Belastung der Zivilgerichte durch Massenverfahren und begrüße vor diesem Hintergrund „den Versuch des

Gesetzentwurfes, solche Verfahren effizienter zu erledigen“. Der Bundesrat erwarte allerdings, dass die vorgeschlagenen Rege-

lungen „in der Praxis allenfalls geringe Wirkung entfalten werden“ und daher nur einen Anfang darstellen könnten. Als Pro-

blem betrachte die Länderkammer den Umstand, dass der Rechtsstreit „erst den gewöhnlichen und damit zeitaufwendigen

Instanzenzug durchlaufen muss.“ Maßgebliche Rechtsfragen sollten vielmehr schon aus der ersten Instanz dem BGH vorgelegt

werden, fordert die Länderkammer. Ferner sei aus Sicht des Bundesrates ein Gesamtkonzept zum Umgang mit Massenverfah-

ren notwendig, das etwa auch eine mögliche Konzentration der Beweisaufnahme umfassen solle. In ihrer Gegenäußerung

weise die Bundesregierung darauf hin, dass der Entwurf „anderweitige Bemühungen um eine Entlastung der Zivilgerichte in

den sogenannten Massenverfahren“ ergänze. So enthalte das bereits beschlossene Verbandsklagenrichtlinienumsetzungs-

gesetz (VRUG) u. a. Regelungen zur beschleunigten Beweisaufnahme.

Uta Wichering,

Ressortleiterin
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Entscheidungen
EuGH:ZurWettbewerbsverbotsklausel in zwi-

schenzweiaufunterschiedlichenProdukt-

märkten tätigenUnternehmengeschlosse-

nerHandelspartnerschaftsvereinbarung

1. Art. 101Abs. 1 AEUV ist dahin auszulegen, dass

ein Unternehmen, das ein Netz von Einzelhänd-

lern für Massenkonsumgüter betreibt, auch dann

auf dem Strommarkt als potenzieller Wettbewer-

bereinesStromlieferantenanzusehen ist,mitdem

es eine Partnerschaftsvereinbarung geschlossen

hat, die eine Wettbewerbsverbotsklausel enthält,

wenn das Unternehmen zum Zeitpunkt des Ab-

schlusses dieser Vereinbarung auf diesem Pro-

duktmarkt keine Tätigkeit ausübt, sofern auf der

Grundlage einer Reihe übereinstimmender tat-

sächlicher Umstände, die die Struktur und das

wirtschaftlicheundrechtlicheUmfelddesMarktes

berücksichtigen, nachgewiesen ist, dasswirkliche

und konkrete Möglichkeiten bestehen, dass das

Unternehmen in den Markt eintritt und mit die-

semLieferanten inWettbewerbsteht.

2. Art. 101 Abs. 3 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1

Buchst. a der Verordnung (EU) Nr. 330/2010 der

Kommission vom 20. April 2010 über die Anwen-

dung von Artikel 101 Absatz 3 des Vertrags über

die Arbeitsweise der Europäischen Union auf

Gruppen von vertikalen Vereinbarungen und

abgestimmten Verhaltensweisen ist dahin auszu-

legen, dass eine Handelspartnerschaftsvereinba-

rung, die zwischen zwei Unternehmen geschlos-

sen worden ist, die auf unterschiedlichen, einan-

der nicht vor- oder nachgelagerten Produkt-

märkten tätig sind, nicht unter die Gruppen der

„vertikalen Vereinbarungen“ und „Handelsvertre-

terverträge“ fällt, wenn diese Vereinbarung darin

besteht, die Entwicklung des Absatzes der Pro-

dukte dieser beiden Unternehmen durch ein Sys-

tem der Förderung und gegenseitiger Rabatte zu

begünstigen, wobei jedes dieser Unternehmen

einen Teil der mit der Durchführung dieser Part-

nerschaft verbundenenKosten trägt.

3. Art. 101 Abs. 1 AEUV ist dahin auszulegen,

dass eine Wettbewerbsverbotsklausel in einer

zwischen zwei auf unterschiedlichen Produkt-

märkten tätigen Unternehmen geschlossenen

Handelspartnerschaftsvereinbarung, mit der die

Entwicklung des Absatzes der Produkte dieser

beiden Unternehmen durch ein System der För-

derung und gegenseitiger Rabatte begünstigt

werden soll, nicht als Nebenabrede zu dieser

Partnerschaftsvereinbarung angesehen werden

kann, es sei denn, die sich aus dieser Klausel er-

gebende Beschränkung ist für die Durchführung

der Partnerschaftsvereinbarung objektiv erfor-

derlich und steht in einem angemessenen Ver-

hältnis zu deren Zielen.

4. Art. 101 Abs. 1 AEUV ist dahin auszulegen,

dass eine Wettbewerbsverbotsklausel, die im

Rahmen einer Handelspartnerschaftsvereinba-

rung u. a. darin besteht, einer der Parteien dieser

Vereinbarung zu verbieten, in den nationalen

Stromversorgungsmarkt einzutreten, auf dem

die andere Partei der Vereinbarung ein bedeu-

tender Akteur ist, und zwar zum Zeitpunkt der

letzten Phase der Liberalisierung dieses Marktes,

auch dann eine Vereinbarung darstellt, die eine

Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung

des Wettbewerbs bezweckt, wenn die Verbrau-

cher bestimmte Vorteile aus dieser Vereinbarung

ziehen und die Wettbewerbsverbotsklausel zeit-

lich begrenzt ist, sofern sich aus einer Analyse

des Inhalts dieser Klausel sowie ihres wirtschaft-

lichen und rechtlichen Kontexts ergibt, dass die

Klausel denWettbewerb hinreichend beeinträch-

tigt, um davon ausgehen zu können, dass die

Prüfung ihrerWirkungen nicht notwendig ist.

EuGH, Urteil vom 26.10.2023 – C-331/21
(Tenor)

Volltext:BB-ONLINE BBL2023-2561-1
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EuGH: Begriff „Finanzinstitut“ i. S. v. Art. 3

Abs. 1 Nr. 22 RL 2013/36/EU sowie Art. 4

Abs. 1 Nr. 26 VO (EU) Nr. 575/2013

Art. 3 Abs. 1 Nr. 22 der Richtlinie 2013/36/EU des

Europäischen Parlaments und des Rates vom

26. Juni 2013 über den Zugang zur Tätigkeit von

Kreditinstituten und die Beaufsichtigung von

Kreditinstituten und Wertpapierfirmen, zur Än-

derung der Richtlinie 2002/87/EG und zur Aufhe-

bung der Richtlinien 2006/48/EG und 2006/49/

EG sowie Art. 4 Abs. 1 Nr. 26 der Verordnung (EU)

Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und

des Rates vom 26. Juni 2013 über Aufsichtsanfor-

derungen an Kreditinstitute und Wertpapierfir-

men und zur Änderung der Verordnung (EU)

Nr. 648/2012 sind dahin auszulegen, dass ein Un-

ternehmen, dessen Tätigkeit im Erwerb von Be-

teiligungen an Gesellschaften besteht, die keine

Tätigkeiten im Finanzsektor ausüben, nicht unter

den Begriff „Finanzinstitut“ im Sinne dieser Richt-

linie und dieser Verordnung fällt.

EuGH, Urteil vom 26.10.2023 –

C-207/22, C-267/22, C-290/22
(Tenor)
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